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Raumplanerisch fragwiirdiger «<Handel»: Getreidefelder gegen chemische Fabrik bei Galmitz
(Archivbild VLP)
Des cultures contre une usine chimique: un marchandage trés discutable du point de vue
de I'aménagement du territoire (photo archives ASPAN)

Zwischenbilanz nach 25 Jahren Raumplanungsgesetz

Praxisnah, aber reformbedurftig

Lukas BUhlmann, lic.iur., Direktor der Schweizerischen Vereinigung fir Landesplanung, Bern

Das RPG ist ein knappes, gut strukturiertes und leicht lesbares Gesetz. Es enthalt mit
den 1998 eingefiigten neuen Bestimmungen zum Bauen ausserhalb der Bauzone
lediglich 46 Artikel. Mit seiner foderalistischen Ausrichtung tragt es dem Verfassungs-
artikel Rechnung, welcher die Raumplanung zur Aufgabe der Kantone erklart und
dem Bund lediglich eine Ermachtigung zur Grundsatzgesetzgebung erteilt. Detaillierte
Vorschriften finden sich bloss zum Bauen ausserhalb der Bauzone. Aber ein 25-jahri-
ges Gesetz hat selbstverstandlich auch seine Mangel. Dieser Beitrag zeigt sie auf und

unterbreitet Verbesserungsvorschlage.

Es zeigt sich immer mehr, dass die
Moglichkeiten zur grenziiberschrei-
tenden raumplanerischen Abstim-
mung nicht geniigen; und dies sowohl
mit Blick auf die Gemeinde-, als auch
die Kantons- und Landesgrenzen. Die
raumplanerischen Probleme lassen
sich heute nur liber eine sich an den
regionalen Interessen orientierende
Zusammenarbeit 16sen. Diese
scheitert jedoch vielfach an den poli-
tischen, mit den Wirtschaftsraumen
nicht mehr iibereinstimmenden Gren-
zen von Gemeinden und Kantonen.

Vernachlassigtes

Der Verkehr ist fiir die Raument-
wicklung von zentraler Bedeutung
und trotzdem kommt er im RPG kaum
vor. Dabei wissen wir, dass sich Ver-
kehrs- und Siedlungsentwicklung
gegenseitig beeinflussen; dass dort,
wo neue Strassen gebaut werden und
der 6ffentliche Verkehr verbessert

wird, neue Siedlungsgebiete entste-
hen, und dass umgekehrt die Ausdeh-
nung der Siedlungen nach einem Aus-
bau der Verkehrsinfrastruktur ruft.
Zum Verhdltnis Siedlung und Verkehr
kommen die Umweltfragen. Diese
werden im RPG zwar verschiedentlich
angesprochen, das Verhaltnis von
Raumplanung und Umwelt bedarf
jedoch in vielen Bereichen einer
Klarung, wie dies das Beispiel der
publikumsintensiven Einrichtungen
deutlich vor Augen fiihrt.

Wihrend das RPG der Richt- und
Nutzungsplanung einen relativ
grossen Stellenwert einraumt, widmet
es der Planung des Bundes bloss ei-
nen einzigen Artikel (Art. 13). Anders
als fiir die Richt- und Nutzungspla-
nung findet sich im RPG auch keine
Frist fiir die erstmalige Erstellung von
Konzepten und Sachpldnen des Bun-
des. Dabei kommt der Bundesplanung,
welche unter anderem die Erstellung
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der wichtigen Verkehrsinfrastruktur
(Strassen, Eisenbahnen und Flugha-
fen) zum Gegenstand hat, fiir die
schweizerische Raumentwicklung
grosse Bedeutung zu. Gross ist die
Unzufriedenheit beziiglich der Vor-
schriften zum Bauen ausserhalb der
Bauzonen. Nicht weniger als neun
politische Vorstdsse verlangen eine
Lockerung des geltenden Rechts.
Vorab landwirtschaftliche Kreise
erachten die geltenden Bestimmun-
gen als zu restriktiv und fordern mehr
Spielraum fiir unternehmerische
Aktivitaten.

Koordination verbessern

Die Planungsinstrumente des RPG
haben sich grundsatzlich bewdhrt.
Notwendig ist jedoch eine Bestim-
mung iiber die Agglomerationspro-
gramme, und allenfalls braucht es im
Verhiltnis von Bund und Kantonen
eine bessere rechtliche Handhabe, um
grosse Vorhaben tiber die Kantons-
grenzen hinaus zu koordinieren. Zu
priifen ist weiter die Einfiihrung einer
strategischen Umweltvertraglichkeits-
priifung, wie sie das geltende Recht
ansatzweise fiir Nutzungsplane kennt
(Art. 47 RPV). Eine frithzeitige und
stufengerechte Priifung von Umwelt-
anliegen, wie sie auch vom Stdnderat
in einer in der Sommersession 2005
iiberwiesenen Motion gefordert wird,
tragt dazu bei, dass die Weichen
rechtzeitig richtig gestellt werden und
dass Vorhaben nicht erst in der Pro-
jektierungs- oder Baubewilligungs-
phase angefochten werden. Bevor
aber neue Planungsinstrumente ge-
schaffen werden, sind die heutigen zu
optimieren und die rechtlichen Mog-
lichkeiten, die sie bieten, auszuschop-
fen. Wichtig in dieser Hinsicht ware
es, Arbeitshilfen und Wegleitungen
bereit zu stellen sowie die Aufsichts-
und Koordinationsfunktion bei Plan-
genehmigungen (Art. 11 und 26 RPG)
konsequent wahrzunehmen.

Zertifikate und Beitrage als
Lenkinstrumente

Zu begriissen sind der vom Bundes-
amt fiir Raumentwicklung im Rau-
mentwicklungsbericht skizzierte
nationale Plan fiir die Siedlungsent-
wicklung und die eingeleitete Priifung
marktwirtschaftlicher Instrumente.
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Der Handel kénnte zum Beispiel - im
Gegenzug zu neuen Einzonungen —
Auszonungen an planerisch ungeeig-
neten Standorten ermdglichen und
damit zu einer nachhaltigen Sied-
lungsentwicklung beitragen. Zu prii-
fen ist zudem eine Prdzisierung der
Bauzonen- und Erschliessungsbe-

stimmungen des RPG (Art. 15 und 19).

Eine gewisse Lenkungswirkung
konnte - neben den geplanten Agglo-
merationsprogrammen — der im
geltenden Gesetz vorhandene, bisher
aber nicht zur Anwendung gelangte
Art. 30 RPG haben, der die Gewdh-
rung von Bundesbeitrdagen an raum-
wirksame Massnahmen davon abhdn-
gig macht, dass diese den genehmigten
Richtpldnen entsprechen.

Beim Bauen ausserhalb der Bauzonen
bezweifelt die Schweizerische Verei-
nigung fir Landesplanung, dass
punktuelle Anderungen, wie sie in
den parlamentarischen Vorstossen
mehrheitlich gefordert werden, zu
einer langfristigen Problemlésung
beitragen konnen. Man sollte viel-
mehr grundsaétzlich {iber die Biicher
gehen und sich vor der Gesetzesrevi-
sion grundlegende Fragen stellen, wie
jene nach der Entwicklung des ldnd-
lichen Raumes, nach planerischen
Losungen, um den regional unter-
schiedlichen Siedlungsstrukturen
Rechnung zu tragen, nach Méglich-
keiten einer sozialen Abfederung des
Strukturwandels in der Landwirt-
schaft und nach der Erteilung von
befristeten Baubewilligungen. Re-
formbediirftig sind im Weiteren die
Rechtsschutzbestimmungen des RPG,
namentlich im Bereich der Nutzungs-
planung. Zu begriissen ist die im
neuen Bundesgerichtsgesetz vorgese-
hene Einfiihrung einer Einheitsbe-
schwerde.

Konsequenter Vollzug gefragt
Genauso wichtig wie neue Gesetzes-
anderungen ist der Wille zum konse-
quenten Vollzug des geltenden Rechts
und Weitsicht der Behorden bei ihren
Planungsentscheiden, sowohl in geo-
grafischer (Uberwindung des Garten-
zaundenkens) als auch in zeitlicher
Hinsicht. Neue Gesetze bringen
wenig, wenn sie nicht oder nur unge-
niigend vollzogen werden.

Rundschau

Koordination von Umweltrecht und Raumplanung

Verbande in Richtplanung einbinden

ti. Zwar hat sich in den letzten Jahren einiges getan, um Umweltrecht und Raum-
planung besser miteinander zu verkniipfen. Schwachstellen bestehen aber nach wie
vor, besonders in der Richtplanung und politischen Planung. Eine Tagung der
Vereinigung fiir Umweltrecht (VUR) in Solothurn ortete die Mangel jedoch mehr in
Vollzugsdefiziten als im Bedarf an neuen Vorschriften. Angeregt wurde aber unter
anderem, die Umweltverbénde starker in die Richtplanung einzubeziehen.

Hiiben wie driiben wiirden sich die
Akteure schwer tun, ihre Herkunft zu
uberwinden und eine gemeinsame
Sprache zu finden, bemerkte einlei-
tend VUR-Préasident Dr. Karl Ludwig
Fahrldnder (Bern). Es verwundert
deshalb nicht, dass es bisher erst teil-
weise gelungen ist, die Anliegen des
Umweltrechts und der Raumplanung
unter einen Hut zu bringen.

Umweltanliegen friher einbringen
Fiir Staatrechtsprofessor Dr. Pierre
Tschannen von der Universitdt Bern
biete das Raumplanungs- und Um-
weltrecht bei konkreten Gross-
projekten formell und materiell aus-
reichende Verkniipfungen. In
geringerem Masse treffe das auf den
Rahmennutzungsplan zu. Diirftiger
jedoch sehe es beim Richtplan und
bei der politischen Planung aus. Um
dem entgegenzuwirken, miissten die
Umweltanliegen stufengerecht
(Richtplan-Nutzungsplan-Baubewilli-
gung) und frih genug dort einge-
bracht werden, wo umweltwirksame
Weichen fiir die nachfolgenden
Planungs- und Bewilligungsverfahren
gestellt werden. Beim Richtplan
plddierte er dafiir, raumwirksame
Aussagen im Massnahmenplan zur
Luftreinhaltung zwingend in den
Richtplan zu iibertragen, eventuell die
Richtplanbehorden zu einem Umwelt-
bericht zu verpflichten und die Um-
weltverbdnde stdrker in die Richtpla-
nung einzubeziehen. Am Beispiel der
Baubewilligung in larmbelasteten
Gebieten, der Schaffung von Bauzo-
nen fiir Wohnungen und der Nut-
zungsplanung fiir umweltbelastende
Anlagen wies Bundesgerichtsschrei-
ber André Jomini (Lausanne) nach,
wie die Rechtssprechung regelmassig
Koordinationsprobleme zwischen
Raumplanungs- und Umweltrecht

16sen muss und dabei widerspriichli-
che Interessen pragmatisch gegenein-
ander abwagt.

Bund und Kantone gefordert

Die Schweizerische Vereinigung fiir
Landesplanung hat das Koordina-
tionsproblem auf Richtplanstufe am
Beispiel der publikumsintensiven
Einrichtungen untersucht. Nach
Direktor Lukas Biihlmann finden sich
demnach in den Richtpldnen von
Appenzell Innerrhoden, Schaffhau-
sen, Schwyz und Uri keine ndheren
Aussagen dazu. Eine Mehrheit der
Kantone formuliert mehr oder weni-
ger konkrete Planungsgrundsitze.
Aargau, St. Gallen, Bern und Solo-
thurn kennen eine Positivplanung
und legen in ihren Richtpldnen die
Standorte fiir solche Einrichtungen
ortlich fest. Restriktive Standortanfor-
derungen bestehen in den Kantonen
Jura, Graubilinden, Zug und Ziirich
(noch nicht rechtskraftig). Beméangelt
wurde die Genehmigungspraxis des
Bundes, denn er lasse klare Koordina-
tionsvorstellungen vermissen und
messe die kantonalen Richtpldne mit
verschiedenen Ellen. Optimieren
liesse sich die Praxis unter anderem,
indem der Richtplanungs-Leitfaden
angepasst, die Genehmigungspraxis
verschirft und einzelne Grossprojekte
schon im Richtplan lokalisiert wiir-
den. Mit Blick auf die vom Parlament
zurzeit diskutierten Anderungen beim
Beschwerderecht, verlangte auch
Biihlmann, dass die Umweltorganisa-
tionen besser in die Richtplanung
einbezogen werden. Zu priifen seien
ferner die Einfliihrung einer strategi-
schen Umweltvertrédglichkeitspriifung
auf Planungsebene sowie finanzielle
Anreize.



	Praxisnah, aber reformbedürftig : Zwischenbilanz nach 25 Jahren Raumplanungsgesetz

